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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.02.1982 

Geschäftszahl 

2269/80 

Rechtssatz 

Die Regelung des § 67 Abs 1 EStG 1972 besagt nichts anderes, als daß sonstige Bezüge bis zu einem Ausmaß 
von insgesamt S 8500,-- jährlich steuerfrei bleiben. Eine Einschränkung dieser Steuerbefreiung auf bestimmte 
sonstige Bezüge findet sich im Gesetz nicht. 


